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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1974

Norm

ABGB §1327 a

ABGB §1327 d

ZPO §273

Rechtssatz

Liegen Feststellungen darüber vor, was den Kindern an Unterhalt aus dem Einkommen ihres Vaters zugekommen ist,

gehen Revisionsausführungen über den auf § 273 ZPO beruhenden Aufteilungsschlüssel, der im Wege rechtlicher

Beurteilung eine Korrektur erfahren könnte, ins Leere.
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